
Informationen über die  
Vergütung von Solarstrom

Die Vergütung des solar erzeugten Stroms 
wird in Deutschland durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Die neben-
stehende Tabelle gibt einen Überblick über die 
Vergütungssätze für eine garantierte Laufzeit 
von 20 Jahren plus den Rest des Jahres der 
Installation.

Einspeisevergütung und verpflichtende Direktvermarktung
Eine feste Einspeisevergütung wird nur noch für Anlagen bis 100 kWp gezahlt. 
Das Marktintegrationsmodell entfällt, d. h. die gesamte erzeugte Strommenge 
wird vergütet. Anlagen oberhalb dieser Grenze müssen den Solarstrom direkt 
vermarkten.
Für diese Anlagen wird eine Kompensation von 0,4 Ct/kWh über den anzulegen-
den Wert der Marktprämie gezahlt. Aus dieser sollen die Kosten für die Vermark-
tung des Stroms getragen werden.
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Durch anhaltende politische Diskussionen können sich die gültigen Vergütungssätze ändern.

Inhalt urheberrechtlich geschützt.

Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung.

Änderungen vorbehalten.

Inbetriebnahme bis 10 kWp bis 40 kWp bis 500 kWp

ab 01.01.2016
ab 01.02..2016
ab 01.03.2016
ab 01.04.2016

12,31 Ct/kWh
12,31 Ct/kWh
12,31 Ct/kWh

11,97 Ct/kWh
11,97 Ct/kWh
11,97 Ct/kWh

10,71 Ct/kWh
10,71 Ct/kWh
10,71 Ct/kWh

Vergütungssätze Dachanlagen vom 01.01. bis 01.03.2016

Inbetriebnahme
ab 01.01.2016
ab 01.02.2016
ab 01.03.2016
ab 01.04.2016

8,53 Ct/kWh
8,53 Ct/kWh
8,53 Ct/kWh

Vergütungssätze Freiflächenanlage bis 500 kWp vom 01.01. bis 01.03.2016

Der Zielkorridor für den Zubau von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland beträgt 
pro Jahr 2,4 GWp bis 2,6 GWp.

Neufestlegung nach Zubaukorridor

Neufestlegung nach Zubaukorridor


